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Sechste Ätzung.
Verhandeltin der Aula der Realschulezu Düsseldorf am !». September1875.

Der Marsch all eröffnet dic Sitzung um 11 Uhr,
Das Protokoll der fünften Sitzung >vird verlesen und genehniigl,
Als Protolollführer für die heutige Sitzung fnugirt der Abgeordnete Freiherr vou svürsteu-

berg Bor heck.
Der Marschall theilt folgende Eingänge mit: ^e,Mftl>che
Vou dem Proviuzial-Vrrwaltuugsrathe an den Vaudtag einen Enlwnrf dec> Spe^ial Mitthcllnnqen,

Vesolduugs Etats für die Bezirls-Wegebau-Techuiter der ^theinproviu;, Gehl an den !, Ausschuß,
Vou demselben. Regulativ, betreffend die Vereinigung der in der Rheiuprovinz bestehenden

Vezirtsstraßen-Fonds »ud der Fonds zur Unterhaltung der Staatsstraßen ;n einem Provinzial-
Straßen-Fonds, Geht au den IV. Ausschuß

Von demselben. Reglemcut über Entschädigung bei polizeilich angeordneter Tödlnng rotz-
ranler Pferde und lnugeickrauteu Rindviehes in der ^theinprovinz. Geht an den I, Ausschuß,

Von demselben die vorrcvidirte ^andarmeurechuuug pro t8?:l mit dem Autrage, dic
Decharge ertheile,, zu »volle,,. Geht au den 11, Ausschuß.

Bon dem königlichen ^audtags-Eommissar die Mittheilung, daß in, Stande der Ritterschaft
Herr von Rell zu Trier nachträglich seine Verhinderung augezeigt hat und der Herr Franz vou
Äesseler zu Haus Vock einberufen worden ist.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten:

Referat des I. Ausschusses, betreffend die Einnahme,! nnd Ausgabe» der provinzial- '/H^^,,^ ^"
ständischen Verwaltung pro 187«! uebst zusätzliche» Eredilen für das Jahr t875 in Folge des.^be» der M'uinM

Dotatiousgesetzes vo.n 8. ^nli 18?,^. ^ ,„?p'3"Z"H
Der Referent Abgeordneter vou Heister fuhrt zunächst die yanptbestimmuugen des z„Michcu Crediten

?olaliousgesctzcs vor, und geht da»» zu deu eiuzelueu Positioue» der gedruckt vorliegeudeu Ueber- Mdas Jahr ^18?5
sichl der Eiuuahmeu uud Ausgaben der proviuzialstäudischeu Verwaltung pro 187«, nebst zusätzlichen tionssseschcsumn
Ercditen für das Jahr 1875 über. ^ 2"li 1875.

Der Marsch all stellt nach Verlesung und Erläuterung jeder eiuzelueu Position seitens ^
des Referenten dic Frage, ob dagegen etwas zu erinucru ist.

Oinnaljme n.
.4. Provinzialfoilds.

1. Jahres r e n t e aus den Eiuuahmeu des Staatshaushalts gemäß vor, Mart. Pfg.
läufiger Feststellung durch die 88- 1 >"d 2 des Gesetzes vom 8. Juli
1875 (die defiuitivc Feststellung erfolgt nach der Zählung im December
1875 durch besondere Königliche Verordnung)........1,735,755

Die Verwendungszwecke sind in den 88- > ""d 5 des Gesetzes
vom 8. ^uli 1875 bestimmt mit der Maßgabe, daß, soweit die Staats-
regieruug ;ur Ausführung von Ehausseebauteu für Rechuuug der
Staatskasse oder zur Unterstützung von andern als Staatschausseebauteu
sich verpflichtet hat, der betreffende Eommuualverbaud auf Verlange,,
der Staalsregieruug iu diese Verpflichtuugeu eiulreteu muß.

s>
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2. Antheil au den etwaigen Ersparnissen beiden zu Neu- und Mark. Pfg.
Umbaute» der S t aats - E h ausser u, sowie zu Prämien für
Chaussee Neubauteu im Staatshaushallselat ausgesetzten Fonds, welche
der Provinz überwiesen werden möchten.......... »»bestimmte

(ß. 4 letztes ^üuou des Gesetze« vom 8. Juli 1875.) »»d »»sichere
3. Autheil au den Eapitalb estäudeu der gemäß ß. 5 des Gesetzes Einnahme,

vom 30. April 1873 gebildete» Fonds,
2,320,035 M. (^ 3 X 3 X 258,5.15 Thlr. 8- 3 des Gesetzes

vom 8. Juli 1875.)
(Die Effekte» dieser Fonds werden in Anrechnung auf die für

jeden der betheiligteu Eommuualverbäude sich ergebende Summe nach
dem Eonrs der Berliner Börse vom 2. Januar 1870 überwiesen.)

Da der Eapitalbestand zur möglichsten Erhaltung vorgeschlagen
wird, so ist er vor der Linie vorgetragen uud mir in Einnahme gestellt.

4. Muth maßliche Zinsen dieses Eapitals <><1 3) von,
1. Jauuar l8?3 bis ritt. 1875 u»d zwar im 1. Jahre von l/,„ im
2. Jahre ^/:> uud im 3. Jahre vom ganzen Capitale i>. 4 "^

^ 18l),UW M «0 Pfg.

Jahreszinsen dieses ganze» Capitals
iuI876ü4"/« .........^ !»3065 „ 4« ,, 2?!»,l!Xi 20

2,014,i151 20

5. Gesammt.Z ins gewinn der Provinzial-Hülfökas se znr
Verwendung zu gemeinnützigen Zwecken im Interesse
des Prvviuzial-Verbaudcs uach den 3iesultateu des Jahres
1871, pro 1870 veranschlagt zu............ 140,000 —

Der Eapitalbestaud beträgt Eude 1874 die Summe vou 1,743,905 M.
40 Pf. uud pro 1870 muthmaßlich rund 1,750,000 M.

Der Einnahme steht die Ausgabe in Folge separater Beschlüsse
gegenüber, die theils schon gefaßt siud, theils noch extraHirt werden.

Anmerkung.
Der ursprünglicheDotationsfonds, rücksichtlich dessen der in der KömglichenNotschaft um» ?. April 1847

und dem Abschied an die zum vereinigtenLandtage versammeltenStaude vom 24. Juni dess. Jahres gemachte
Vorbehalt wegen Zurückziehung desselben bei nicht statutenmäßigerVerwendung oder nach erfolgte»» Anwachse»
desselben ans das Doppeltedurch ß. 8 des Ges. um» 5. Juli 1875 aufgehobe» ist, sowie die demselben bisher z»^
gewachsene»CapitalbesMdesind gemäß §. 9 des citirte» Gesetzes als Capitalbestand znr Gewährungvon Darlehn
zu erhalten,

0. Hinsgcwiun d es M eli orationsfond ö zur freieu Ver - Mark. Pfg.
füguug der Provinz ial-V erb äud c pro 1876..... 11,050 —

Der bisherige Eapitalbestaud beträgt Ende 1874 ^ 143,997 Thlr.
21 Sgr. 9 Pfg., bleibt als solcher zur Gewährung von Darlchn fort¬
bestehen uud wird muthmaßlich pro 1876 betragen: 145,000 Thlr.
^ 435,000 M.

?. Zuschüsse zu Beihülfen und Prämien für Hebamme»
und Hebammenzöglinge aus der Staatskasse (tz. 12 des Gesetzes
vom 8. Juli 1875)................ 930 —
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Der Einnahme steht die bestimiuuugsmäßigeVerwendung durch Mark Pfg.
deu ProvinzialVmvaltnngsrath iu der Ausgabe gegenüber.

8. Zuschuß zur Unterhaltung d es Pro v i n z ial-H eb ammeu-
Lchrinstituts zu Cöln (ß. 13 des Gesetzesvom 8. Juli 1875) 4,972 50

(Die Eiunahme erscheint bei der Instituts-Vcrwaltung wieder in
Ausgabe.)

9. Zuschüsse zur Unterstützung niederer la udwirth sch aft-
licher Lehranstalten (Z. 14 des Gesetzes vom 8. Juli l8?5) . 12,600 —

(Der Einnahme steht die bestimmungsmäßigeAusgabe gegenüber,
onnt. Vorlage des Landtags-Connuissarsvom 29. Aug. er.)

10. Einnahmen aus Staatöncb enfouds, welche der Provinz zur
Verwaltung und Verwendung mit alleu bisher der Staatsverwaltung
hinsichtlich dieser Fonds zustehenden Rechten nnd obliegenden Verpflich¬
tungen überwiesen sind (!?. 16 des Gesetzes vom 8. Juli 1875).

Die Einnahme ist nach der dem Gesetze bcigegebenen Uebersicht
aufgeuommen und wird durch die bestimmungsmäßigeVerwendung
Seitens des Provinzial-Verwaltungs-Raths in der Ausgabe compeusirt.

Die genügen Differenzen gegen die Mittheilungen des Landtags-
Commissars iu deu Erträge» der Polizcistrafgelder-Fonds sind hier
irrelevant, da sie nur die Nechnuugbetreffe».

5. Ehreubreitsteiner allgemeiner Armen-Fonds von
15,150 Thlr. -^ 45,450 M. Zinsen ........ 1,725 —

d. Polizeistrafgeldcr - Fonds zur Unterstützungvcrlasseucr Fiubel, und
verwaister Kinder :c. des rechtsrh«inischeu Theiles des Regierungs-
Bczirks Eoblcuz: Eapital 24,000 M. Iahresstrafgelder und
Zinsen .................. "'«24 80

e. Desgleichen des linksrheinischen Theiles des Regierung«-Bezirks
Coblenz; Capital 13,500 M.

LaufendeIcchres-Einnahmenan Strafgeldern und Zinsen . 13,457 50
.1. Desgleichen des rheinisch-rechtlichenTheiles des Negierungs-Bezirts

Düsseldorf; Capital 22,238 M. 90 Pfg.
iu Effecteu 14,400 M. — Pfg-
in Baar 7,838 M. 90 Pfg.

LaufendeEinuahmen an Strafgeldern und Zinsen . . . 51,708 81
«. Desgleichen des landrechtlichcu Theiles des Regierung«-Bezirks

Düsseldorf; Capital 72,042 M. 56 Pfg.
in Effecten 65,750 M. — Pfg-
in Baar 6,292 M. 56 Pfg.

Laufende Einnahmen an Strafgelder nnd Zinsen . . . 22,528 40
l. Desgleichendes Ncgierungs-BczirksEoln;

< in Effecten 39,570 M. — Pfg-
6"p'l"l < in Baar 32,906 M. 15 Pfg.

LaufendeEinnahmen an Strafgeldern und Zinsen . . . 53,994 48
8'- Desgleichendes Regierungsbezirks Trier; Capital 67,200 M.

Laufende Einnahmen an Strafgeldern und Zinsen . . . 40,676 25
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!>. Desgleichen des NegiernngsNczirks Aachen; Capital 48,0«» M. Mart Pfg.
V ans ende Einnahmen an Strafgeldern nnd

Zinsen ............... 32,431 '»«>

Polizeistrafgelder-Summa . . 228,147 14

1 1 . Znr Verwaltung nnd Unterhaltung der Staatscha nssee n einschließlich
der Kosten der Besoldung nnd Peusiouiruug des für die obere Leitung
der ^ieu nnd Uuterhaltnngsbanten, sowie für die Beaufsichtigung der
Chansseen neu anzustellenden beziehungsweiseschon vorhandenen Beamten
Personals,

>r, Jahres r e nt e nach tz, 20 ^liu. 1 des Gesetzes vom 8. Juli 18?'. l,N«'5,850 —
1>. Nutheil an den n o e>» nicht definitiv vertheilten

4 Millionen M. nach der Volls.zählnug vom Dezember 1871 070,8 l 3 23
(Die definitive Vertheilnug erfolgt nach der Volkszählung

im Dceembcr 1875 durch Königliche Verordnung (F. 2) und zwar
znr Hälfte nach dein Flächeninhalte, zur Hälfte uach der durch die '
Volkszählung ermittelten Eivilbevölternng,)

<'. Einnahmen aus ^intzungen nnd Pertinenzien ein
schließlich der E h ausse ew ärter- und Einnehmer
Hänse r.

(Grasuutzuugeu in den Gräben und Böschuugeu, Eiuuahnie
ans den Wcidepflanzungcn.)

Diese Erträge, welche nach deu Gesetzmotivcn für den
ganzen Staat pro 1875 die Summe von 138,000 M. betragen,
sind nach den Ertlärnugen der Negicrnngsbertretcr der Haupt¬
sache nach znr Belohnung uud Unterstützung der Ehansseeaufseher
verwendet worden, Im Verhältniß der Meilenzahl durchlaufend ea. 29,540 —

Haupt Vmnma Provinzialfonds 4,718,85)4 (»7

N. Krcisfouds.

12. Antheil au der durch die ^l?, I uud 2 des Gesetzes vom 30, April
187^ für die Durchführung der Kreisordnung nnd der zu erlassenden
ähnlichen Gesetze aus den Einnahmen des Staatshanshalts znr Ver
fügnng gestellten Tnunne von jährlich 1 Million Thalern (t?, 20 ves
Gesetzes vom 8. Juli 1875),

!l. Iahresrentc vom 1. Januar 1870 ab....... 333,411
Dieselbe ist dem Provinzial» Verband überwiesen, nm bis

znni Erlasse weiterer gesetzlicher Bestimmungen über deren Ver
Wendung dieselbe entweder ziusbar zu belege» oder zu den Zwecken
der Provinzialrcnte, für die Hcbammeulehraustalt, die niederen
laudwirthschaftlichen Schuleu und die Ztraßenverwaltnngszwecke
<58. 4, 13, 14 nnd 20 des Ges, vom 8,/7. 75) zu verwenden,

>>. Eapitalautheil dieser N e nte seit 1 873 zu gleiche m
Zwecke der Provinz überwiesen .......1,000,233 —
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(Dir Uebcrweisung der bei den Fonds vorhandenen Effekte,, Marl Pfg.
erfolgt in Anrechnung auf die für jeden der Verbände sich erge¬
bende Summe nach dein Cours derVerliuerVorsc vom 2. Jan. 1870.)

o. Zinsen.
ü. Antheil an den, diesem Capital bis zum 1. Januar 1876

zugewachsenen Zinsen zn 4«/n ......... 80,018 «',4
I). Jahreszinsen pro 1870 zu 4»/, ........ 40,009 32

1,453,671 !»«

Summa im Ganzen <i,1?2,52<l U!i
ercl. des zu 3 vor der ^inie vorgetragene» .''tapitals von 2,32N,635 Mark.

Zu diesen vorstehenden Einnahme-Positionen findet sich nichts zn erinnern.
, Demnäcbst >oird zu den Ausgaben pro 1870 nntcr Hinzurechnung einzelner Mchrcrfordcr-

nisse in l8?5 gegen die Etats übergegangen.

Ausgaben.
^. Proviltzilllfl'ildo.

Tit. I.
Ceutral-Vcrwaltung.

1. Vandtagstosten gemäß dem Etat für die provinzialständische Ecntral^ Mark. Pfg.
Verwaltung................... 30,000

2. kosten der Eentral-Verwaltung, welche bisher umgelegt wurden, gemäß
Pos. 3 der Eiuuahmc des Etats............ 78,600 -

3. Snplcmcutarcredite znm Etat der Eeutralverwaltuug mit ^cücksicht auf
deren Ausdehnung:

!l. ^cl III. ^. (Hehalt des Vandesdircctors gemäß Beschluß des
Provinzial-?andtags vom 6. April 1«?',:

Gehalt 12,000 Mark
Wohunngsentschädignng 4,000 „ 16,000 —

Gehalt des 2. Oberbcamtcn .... "! ! ' ! ! ' ! ' 6,000 —
„ „3. „........... . 5,400 -

(Einer der Oberbcamtcn foll zugleich Institiarins sein.)
Gehalt für einen oberen Vautcchnikcr für das Hochbauwefen «nd

die Straßen-Banvcrwaltnug........... N,<>l)N -
Gehalt für einen 2. oberen Vautechnikcr ........ 5,,400 —

Die von dem Abgeordneten Ientges zn Nr. 3 aufgeworfene Frage, ob in dem ange«
Nebeneu Gehalt der neu anzustellenden Oberbeamten die Wohuuugsentschädigung mit Inbegriffen sei,
wird von dem Referenten bejaht.

Der Abgeordnete D i e'tz c hält es für zweckmäßig, nm jeden Zweifel zn beseitigen, in dem
Etat bei den Gchälteru zu sagen: iucl. Wohmmgs-Entschädigung, nnd wolle er nur darauf auf-
Mcrlsam machen, daß in Bemg ans die Wohnungseutschädigung cin ncucs Gesetz existire.

Der Marschall bemerkt, daß nur in den, Falle, wcnn in dem Etat Dienstwohnungen
angeführt werden, deren Fertigstellung noch nicht slattgcfnndcn habe, eine Wohunngsentschädignng
vorgesehen sei.

2
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Dir vorstehenden Positionen werden genehmigt.
l>. H,ä III 1i. Bureau- und Kasscnbeamte: Mark. Pfg.

Für 6 Setrctaire resp. Registratorcn mit einein Durchschnitts¬
gehalt von 3000 Hcart in Abstnfnngcn von 2400 Mark bis
3900 Mark ............... 18,000 -

Für 4 Sekretariats-Assistentcn mit einem Durchschnittsgehalte von
2100 Mark . .'............. 8,400 —

Für 4 Hiilfstechuiter mit dem Durchschnittsgehalt von 1000 Thlr.
-^ 3000 Mark ........,...... 12,000

Für einen Ncntmeister............. 4,050 —
Der Abgeordnete Dietze bemerkt, daß ihm das Gehalt eines Nentmeisters zu niedrig

bemessen scheine, wie überhaupt der Etat den Eindruck auf ihn geinacht habe, daß derselbe zn knapp
beinessen sei, Er wolle jedoch keinen Antrag auf Erhöhung der Positionen stellen.

Der Marsch all erklärt, daß der Etat unr für ein Jahr aufgestellt sei und daß der
nächste den Verhältnissen entsprechend abgeändert werden tonne.

Die vorstehenden Positionen werden genehmigt.
Mark. Pfg.

Für einen Rechuungsrevisor oder einen weiteren Setretair . . 4,05,0 —
(Die Hiilfsarbeiter znr Rechnungsrevision werden aus der Zahl

der Hülfsarbeiter nach Bedürfniß zugewiesen.) > > , .
Für einen 2. Voten resp. Bnreaudiener und Attenheftcr ml III

Pos. 10 .... > ............. 1,000 ^
Für Hülssarbeiter, namentlich für Schreibhülfe, Vermehrung in

der Kanzlei zu Diäte« ml III. Pos. 11....... 6,000 —
<Dcr Etatseredit beträgt 3000 Mark.)

n. ^<l IV. 1. ^u Diäten und Reisekosten der Beamten .... 12,000 —
(Der Etatseredit beträgt 6000 Mark.)

cl. Zu sächlichen Ausgaben der Ecntral-Vcrwaltung..... 16,950 —
«. ^>l V. 2. Für unvorhergesehene Fälle........ 2,150 —

(Der Etatscredit beträgt 2400 Mark.)
4. Zn Diäten und Reisekosten der bürgerlichen Mitglieder der Ober ^Ersatz-

commissiou ................... 5,000 —
5. Erste Rate zum Stäudchausbau............ 380,000 —

Gemäß Beschluß des Proviuzial Landtages vom 8. Juni 1874 ist das Baucapital event.
aus der Dotatiousreute zu entnehmen, welche vom 1. Januar 1873 auf die Provinz entfällt.

Die erforderliche Ausgabe kann ans der Reute beziehungsweise ans den Zinsen der auf¬
gesparten Provinzialrcntc vom 1. Januar 1873 ab bis incl. 1876 von

186,130 Mark 80 Pfg. und
93,065 „ 40 „

279,196 Mark 20 Pfg.
(onnl. Einnahme »ul, Pos. 4) gedeckt werden.
Der Abgeordnete Freiherr von Solemach er beantragt, das zweite Nliua in Nr. 5

von den Worten: „Die erforderlichen Ausgaben" bis „gedecktwerden", zn streichen.
Der Referent bemerkt, daß dieser Satz deswegen in den Etat aufgenommen worden

sei, um dem Landtage dahin eine Ueberficht zn geben, daß die erste Rate zum Ttändchausbau aus
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der überwiescncuDotatiousrente und den Ziujcn bestritten werden könne, ohne zu Umlagenans
Kosten der Provinz übergehenzn müssen.

Der Abgeordnete Dietzc schließt sich dem Antrage des Abgeordneten Freiherr» von Sole¬
macher ans Streichung des Satzes an.

Der Abgeordnete von Ehueru erklärt sich gegen diesen Antrag, denn es liege kein
Grund vor, diese so allgemein gehaltene Nachweisuug in Wegfall zu briugeu.

Der Abgeordnete Freiherr vou Solem acher spricht sich wiederholt für die bcau-
kragte Streichung des Satzes aus, der nicht hierher gehöre.

Der Marsch all bringt den Antrag auf Streichung dieses Satzes zur Abstimmung.
Der Autrag wird mit großer Majorität abgelehnt.
Die vorstehenden Positionen werden genehmigt.
Des Weitereu kommt in 1876 zur Bcrweuduug, der Zuschuß des Mark Pfg.

Staates zum Stäudehausbau, der vorerst Seitens der Staatsregieruug nur zur
Höhe vou rund 70,000 M. zugesagt ist

Summa Eeutralverwaltung 623,600 —
Der Marsch all stellt die Frage, ob gegen die ganze Smnmc etwas zu eriuucru sei.
Wird verneint und ist demnach genehmigt.

Tit. II.

^audarmen-Verwaltuug. ^> , ^,
1. Äedürfuißzuschüssc an die «andarmeu-Verwaltuug laut Pos. 3 der Eiu-

uahme des Spezial-Etats .............. 311,100 —
2. Suplementarcredite

ll. für Brauweiler
Ersatz des weggefallenen Staatszuschusses vou 7875 Thlr. pro

1875 uud 1876 mit............. 17,250 —
Suplemeutarcrcdit zum Etat pro 1875 mit ....... 32,134 —
desgleichen „ „ „ 1876 mit....... 39,179 —

<Anit Spczialbercchuungsind diese Credite durch das Auwachscu
des Personalbestandesauf 704 Köpfe erforderlich.)

I,, für das ^audarmcnhaus in Trier, dessen Ucbcrgaug iu die Ver¬
waltung mit dem 1. Icmuar t. I. in Aussicht geuommeuist,
zur Deckuug deö Ausfalls in den Anstaltseinuahmcu durch Ent¬
ziehungdes Staatsznschuffesvou jährlich 568? Thlr. 15 Sgr.
pro 1875 uud 1876.............. 31,125 —

Summa ^audanuenVerwaltung 461,088
Die vorstehcudcu Positioueu werde» im Einzelne« und Oanzcn genehmigt.

Tit. III.

Irren-Anstalten. ^> . „,.
" Mark Psg.

1. «,. IrrcuAustalt zu Siegburg, Zuschußzum Etat, welcher bisher auf
dir Proviuz umgelegt wnrde (Pos. N. )tr. 6 der Einnahmen) 192,000 —

!>. Suplementarercditedieser Anstalt:
bei Tit. I. Pos. 17 der Ausgabe für 34 Wärter uud Wä'rteriuucu 642 —
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bei Tit. I. Pos. 18 für Wärter und Wärterinnen der höheren Mark Pfg.
Verpflegungsclafsen .............. 216

c. Gehaltserhöhung für den evangelischen Austalts Geistlichen . -. . ^!0N
2. Zuschuß zur Irren-Anstalt zu Vierzig laut besonderem Etat mit Motiven

unter der Annahme der Besetzung mit 200 Krauten....... 100,000
3. Desgleichen Zuschuß für die »ene Irren-Anstalt zu Audcruach . . . 100,000
.1. Desgleichen Zuschuß für die ueue Irreu - Anstalt zu Pudlcrhof bei Be¬

setzung mit 300 Krauten............... 15l>,000 —

(Vorschlag«des Summa Irreu-Austaltcu 561,158
Pr°v.'Venv..Nath« ^,^. .,^^>rent ^ägt zn Nr. 2, 3 uud 4, betreffend die Zuschiisse zn den ^rreu Aiislalte,,
' ^ '' ' '^' zu Merzig, Audernach und Pudlcrhof die Etats Voranschläge der geuauuteu Anstalten vor, und

werden die Ausgabe Positionen dieser Anstalt <>n dloo genehmigt.

Tit. IV.

Hebammen-^ehr-Anstaltzn Eöln, Hirrl Vfi
1. Zuschuß, welcher aus der Staatstasse als Dotationsrentc gewährt wird

(confr. Pos. 8 der Einnahme dieses General Etats)....... 1072 5'»
2. Bedürfnißzuschuß der Anstalt, welcher bisher ans die Gemeinden des

Bezirks umgelegt worden ist, gemäß Tit. III der Einnahme des Spezial»
Etats der Anstalt........... 30,000 M.

Hiervon gehen ab die Kostenbeiträge von eirea
5«! Schülerinnen, welche bisher gemäß der Anf-
stellnug des Etats auf Kosten der Provinz auS-
gebildet wurden, die später auf Kosten der Kreise
auszubilden sind (eonfr. Ges. vom 28. Mai 1875
über die Verpflichtung zur Unterstützung hülfsbc-
dürftiger Hebammen :e.)......... 15,000 M.

Daher würden als Bedürfnißzufchnß erforderlich bleiben .... 15,000 —
3. Suplemcntareredite zum Austalts-Etat und zwar-

-i. zu I. Pos. 1 Gehalt des Directors von 850 Thlr. .... 1050 —
». zn Pos. 2 Gehalt des Ockouomie-Beamteu lul 500 Thlr. . . 600 —
u. zu Pos. 4 Ncmnneration der Wirthschaften» >u1 130 Thlr. . . 60
ü. für eine 2. Haushebamme beim Wegfall der Repeteutinueu, neben

freier Station................ 600 -^
o. zu Pos. 5 Lohnerhöhung für die beiden Mägde (dieselben be¬

ziehen 48 Thlr. nach dem Etat) .........._________ ?2 —

Summa HebauimenlehrAnstalt 22,354 50
Die vorstehenden Positionen werden im Einzelnen nnd Ganzen genehmigt.

Tit. V.
Provinzial-Blinden Anstalt zn Diire».

1. Zuschuß aus Provinzial-Mittrln !«l Tit. >. oer Einnahme des Etats . 30,000 —
2. Desgleichen Nr. 1 des Nachtrags zum Etat ........ 8280 ^
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3. Suplementarcreeile mm Etat der Anstatt: Mark, Pfg.
!l, -l,I Tit. s. der Ausgabe,,. Erhöhung dos (Schalls.der Schließerin

von 5,2 Thlr. uin .............. W
>,. lul Tit. 11s. für Bermehruug der Bettwäsche, einmalige Aus-

gäbe von ................. 2000
Mehrausgabe für Heimug und Beleuchtung -u! IVc, ei».
schließlich der Rcmuucration des Maschinisten...... 1500

(Dampfwasserheiznug und Gasbeleuchtung der ueucn Anstalt
macheu einen erhöhten Credit nothwendig.)
Mehrausgabe für die beidcu Austaltsgeistlicheu -^ 75 Marl . . 150
Mehrausgabe für Musikunterricht ......... !50

!, für eine Birthschafteriu der alten Anstalt nebst freier Station , !00
>>'. „ eine Magd ............... 17)0
!,, „ zwei Wärter, nebst freier Station !, 350 Mark .... 700
i. „ :>»» Pfleglinge n 7 Thlr. monatlich ........ 7560 ^

lc. „ Umzug iu die ueue Austalt und Versetzung der Orgel :e. ein¬
schließlich des Transports des Möblements der Beamten auf
Liquidation................. 1000 —

I. für Reparaturen im alten und neucu Gebäude, Mehrkosten gegen
den Etatscredit von 310 Thlr........... 600

,„. für Beschaffung neuer Möbel:c. für die neue Anstalt . . . ?!>10 —
4. Suplemcutarcredit zum Ausbau der Blindenanstalt ...... 86,300 —

Summa Blindenanstalt 146,886 —
Der Abgeordnete Dietze wüuscht iu Bezug auf die Positionen zu Nr. 3, daß der Pro.

viuzial Berwaltuugsrath iu den Boranschlägen etwas präciser vorgehen möge.
Durch die von dem Abgcordueteu Freiherr von Soleina eher uud dem Referenten

abgegebene Erklärung wird die Bemcrknug als erledigt angesehen.
Die vorstehenden Positionen werden im Einzelnen und Ganzen genehmigt.

Tit. VI.
Taubstummeu - Anstalten.

1. Zuschuß aus Proviuzial»Mittel», soweit die eigenen Eiuuahmen uicht Mark. Pfg.
reichen. Tit. V. der Einnahme des Hauptetats....... 58,800 —

2. Snplemcntarercdit zum Anstaltsetat für Kempen pro 1875:
Mehrgchalt des Lehrers Mund............ 288 75
Gehalt des 4. Vehrrrs.............. 366 6?

3. Suplementareredit pro 1875 für Brühl:
Gehalt eines 4. Lehrers.............. 366 6?
Gchaltscrhöhuug für deu 3. Lehrer.......... 160 —

1. Desgleichen pro 18?<i für Lehrer Mund in Kempen, Mchrgehalt . . 495 —
Gehalt des 4. Lehrers 5 1500 Mark und 10°/, Wohnuugsgeld . 1650 —

5. Desgleichen Gehalt für einen 4. Lehrer in Brühl ...... 1650 —
6. Mchrgehalt des 3. Lehrers in Brüh!.......... 450 —
7. ^ür Umfassungsmauer,, iu Brühl, Mehrtosteu gegen deu bcwilligtcu

Ercdit.................... 1050 —
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,'
Mark Pfg.

Für Einrichtung eines 4, Schnlzimmers in Brühl...... 450 —
9. Für Zuschüssezur llnterhallnng der Eholerafonds-Freischüler in der

Tanbstnmmeu.Anstalt;n Eöln ............ 1500 ^-
Snmma Taubslnmmcn Anstalten 07,227 00

Die vorstehenden Positionen werden im Einzelnen und im (Ganzen genehmigt.

Tit. VII.

Ausgaben nach dem Ausmge der Staatslasten ans Eap. 102, Tit. V.
nnd Eap. 125, Tit. 2! des Staatshanshaltsetats, welche der
Provinz für die im 8- 1 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 ge-
wahrte Iahrcsrcute übertragen gemäß der dem Provinzial ^iand^
tage gemachten besonderen Negiernngs- Vorlage vom 29. August
1875 I.. 0. 5. 2197 Thlr. 11 Sgr......... 0,592 10

Die vorstehende Position wird genehmigt.

Tit. VIII.

Recapilnlaliou der, der Dotation bis hierher gegeuübergcstclllen Ansgabcn . . 1,891,905 09
Mark Pfg.

I. Ecntraluerwaltung ........ 623,000 —
II. ^andarmemVerwaltnug ...... 404,088 —

III. Irrenanstalten ......... 501,158 —
IV. Hcbammenlehranstaltzu Colu .... 22,354 50
V. Blindenanstalt zu Düren ..... 146,886 —

VI. Taubstummenanstalten ...... 67,227 09
VII. Verpflichtungen zu Lasteu der Icchresreute 0,992 10

Summa 1,891,905 09
Hiergegen balancirtdicIahresreute und Zinsen des Pro-

vinzialfonds i'o«. 1 und 4der üiuuahme^ 2,014,951 M. 20 P.
und rw8. 8 Zuschuß zur Hcbammeulehr-
Anstalt 4,972 M. 50 P. 2,019,923 70

Es bleiben zur Disposition ........ 128,018 01
Der Referent schlägt vor, am Schlüsse des Titels VIII. folgendenZusatz zu machen:
„Ans diese zur Disposiliou bleibendeSumme werden angerechnet werden tonnen die zur

Zeit iu ihrer Höhe nicht zu überschlagenden Ausgabe» für Straßcubauteu pro 1876, welche uach
tz. 4 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 der bisher verpflichtetenStaatseasse abgenommen und auf
den Provinzialuerband überwiesen werden."

Der Antrag wird eiustimmigangenommen.

Tit. IX. Mark Pfg.

Vcrweuduug des Ziusgewiuucs der Provinzialhülfötaffe zu gemein,
uützigcuZwecken im Interesse des Proviuzial-Verbandes iu Folge besonderer
bereits ergangener oder noch ergehenderBeschlnßfafsnngcn des Provinzial Vand^
tages eunt'. ^n,«. 5 der Einnahme .............. 110,000 -^
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Tit. X.

Verwendung des Ziusgewinues des Nielioratiousfonds, welcher zur Mark Pfg.
freien Verfügung steht onnt. ^o,«. 0 der Einnahme........ 11,050 —

Tit. XI.

Beihülfen und Prämien für Hebammen und Hebammenzöglinge (ennf.
p<«, 7 der Einnahme) dem Provinzial-Verwaltuugsrath zur Disposition gemäß
der Separat Rcgicrungs-Vorlagc vom 29. August c. 1,. d 5..... 930

Tit. XII.

Zur Uutcrstützuug niederer landwirtschaftlicher Lehranstalten (Ackerbau,
Obstbau-, Wiesenban n. s. w. Schulen) eoiit'. ^,s>«. 9 der Einnahme und die
besondere Regierungsvorlage vom 29. August c, Nr. 7087 ..... 12,000

Tit. XIII.

Verwendung der disponibel« Erträge des Ehrcnbreitsteiner Armenfonds
und der verschiedenen Polizcistrafgclderfouds gemäß den sliftungsmäßigen oder
gesetzlichenZwecken dnrch den Provinzial-Verwaltnugsratb onnl. iin«. 10 der
Einnahme nud die besondere Regierungsvorlage vom 29. August c. l.. 0. 4 228,14? 14

Tit. XIV.

Für Unterhaltung :c. der Staatsstraßen ocnt. pu«. 11 der Einnahme 2,300203 23
Ueber die hieraus zn bestreitendcn Ausgaben für Organisation einer

Verwaltung zur Uebernahme der Straßenverwaltung wird eine besondere Vor¬
lage dem Provinzial Landtage nnterbreitct werden.

Summa Provinzial-FondS 4,718,854 0?

L. Kreisfonds.

Es wird vorgeschlagen, die neue Kreisrentc nud die Zinsen der ans
gesparten Rente von 1,000,233 M. ooni'. i>u«. L. 12 der Einnahme zu capita-
lisiren »ud dem Fonds zuzuschlagen, daher durchgehend in Ausgabe . . .

Dazu der Provinzial-Fonds ercl. des Eapitalstockcs nach Vorstehendem

1,453,071
4,718,854

Krcisfonds-
Dotations Äciite,

9«:
tt?

Snmma Snmmarum 6,172,52«» 03
Tit. IX—XIV angenommen nnd genehmigt.
Der Abgeordnete Freiherr von Solcmacher bemerkt, es werde hier der Vorschlag

gemacht, die neue Kreisrentc und die Zinsen der aufgefparten Rente vou 1,090,233 Mark der
Einnahme zu capitalisircn und dem Fonds zuzuschlagen, er würde aber bitten, sich dem Wortlaute
des Gesetzes anzuschließen und die Summe zu asscrviren.

Der Abgeordnete Dletze hält es für nothwendig, zu dem vorgelegten Etat die Aemer-
knug einzuschalten, daß die jährlichen Zinsen des Dotationscapitals vou 1,000,233 Mark, sowie
die jährliche iircisrente so lange znm Capital gcschlagcn werden, bis darüber gesetzliche Bestim¬
mungen erlassen sind.
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Der Abgeordnete von Ehuern erklärt sich gegen diesen Vorschlag, Es handele sich
hier >un Gelder, die den Kreisfonds belrcffen, lind wie man über diese angesammelten Gelder nach
Erlaß der neuen Kreisordunng verfügen welle, könne man rnhig der ^eit überlassen, in der diese
Gelder zur Verwendung kämen.

Abgeordneter Graf zu Stolberg: Er könne sich der Ausführung des Vorrednero nicht
anschließen. Der Proviuzial-Landtag würde schon jetzt in der Lage sein, über diese Gelder ander-
wcitig zn verfügen, und deshalb erscheine ihm eine derartige Bestimmung, wie sie von dem Frei¬
herr« von Solemacher und Herrn Dietze in Anregung gebracht sei, sehr zweckmäßig.

Der Abgeordnete Brcmig bemerkt, daß mau kciueu Beschluß fassen könne, wodurch das
Gesetz abgeäudert werde.

Der Referent führt aus, daß man von der in dem Gesetz enthaltenen Alternative Gebranch
machen könne, und daß es dem Landtage zustehe, sich für dasjenige Prinzip aufzusprechen, welches
er für richtig halte.

Abgeordneter Ar einig: Wenn das Bedürfniß vorliege, von der Alternative Gebrauch
zu machen, fo habe man das Gesetz zur Seite. Man wolle aber durch diesen Vorschlag auch den
späteren Landtagen die Hände biudcu, was nicht angehe.

Der Abgeordnete Dietze stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen, zn dem
vorgelegten Etat iu Ausgabe L. Kreisfonds, die Bemerkung einzuschalten, daß die jährlichen Zinsen
des Dotatious - Eapitals von 1,000,233 M., sowie die jährliche iircisrenle so lange znm Capital
geschlagen werden, bis darüber weitere gesetzliche Bestimmungen erlassen werden.

Der Marschall stellt den Autrag zur Diskussion.
Der Abgeordnete Vremig bemerkt, daß er, nachdem er den Wortlaut des Antrages

gehört habe, den Zusatz erst recht für uuzuläsfig halte. Für deu gegeuwärtigeu Landtag würde
das Prinzip gewahrt, wenn er von der Alternative, das C>wld zu vcrwcuden, keinen Gebrauch
mache. Wenn aber ein späterer Landtag vor Erlaß der Kreisordumig das Bedürfniß fühle, diefe
Gelder anzugreifen, fo könne man ihn nicht daran hindern, denn er habe das Gefetz zur Seite.

Der Abgeordnete uou Eynrrn fchließt sich den Ausführungen des Abgeordneten
Brcmig an.

Der Abgeordnete Dietze vertheidigt seinen Antrag. Er tonne nicht einschen, warum
man über die zur Verfügung gestellte Rente nicht disponircu solle.

Abgeordneter Brcmig: Jetzt tonne man in Anbetracht der Befuguiß, welche die Schluß-
bestimmuug des §. 2<! enthalte nur sagen, wir wollen von deu Gelderu uichts angreifen und
damit fei genug geschehe».

Der Abgeordnete Ieutgcs bemerkt, daß ihn, der Autrag des Abgeordneten Dietze
unzulässig erscheine, und schließt sich der Ansicht des Vorredners an.

Der Abgeordnete Freiherr von Solemacher führt aus, daß der Landtag in der Lage
sei, hierüber Verfüguugeu auf die nächsten Jahre hinaus zu treffen. Ebenso gnt wie man die
Summe ausgeben könne, habe man auch das Recht, zu beschließen, die Summe zu asserviren.

Abgeordneter Dietze: In seinem Antrage sei nichts Ungesetzliches enthalten, denn derselbe
gehe nur dahin, hente schon zn beschließen, die Zinsen so lange zn asserviren, bis darüber gesetzlich
weitere Bestimmungeu erlassen werden. Der künftige Landtag werde uach seiner Ansicht das aus¬
führen, was der gegenwärtige Landtag in Bezug auf diefeu Puutt beschlossenhabe.

Abgeordneter Bremig: Er müsse wiederholen, der Landlag habe u»r das Recht, das
Geld zinsbar zu belegen, oder nach deu iu 8- 4, 13, l4 und 20 des Dotationsgesetzcs angegebenen
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Zweck«, zu verwende», aber derselbe könne nicht eine Resolution fassen, daß das Gelb nicht anae-
griffen werden solle. '

Abgeordneter Ientges: Nach seiner Ansicht trete man in Widerspruch mit dem Gesetz
wenn man über zukünftige Fonds verfügen wolle.

Der Abgeordnete Dictze vertheidigt nochmals seinen Antrag und weist ans die über
die,eu Punkt iu Berlin geführten Verhandlungen hin.

Der R cferent führt aus, daß es sich in diesem Moment um eiuc principielle Entschei-
d»ug des Landtages handle. Der Proviuzial-Laudtag müsse eine gewisse moralische Verpflichtn,,«,
auerleuueu soferu nicht eine zwingende Nothwendigkeit vorhanden sei, für die Kreise dasjenige
weiter anzusammeln und zu verwalten, was überwiesen worden sei.

Der M a r s ch a l l schließt die Disenssion und bringt den Antrag des Abgeordneten Diebe
M' Abstiminuug.

Der Antrag wird abgelehnt.

Der Referent verliest hierauf die Anträge des Provinzial-Verwaltnngsraths an den Landtag.

Der Provinzial-Landtag wolle 1) die vom Vcrwaltuugörathe vorgeschlagene,, Einnahmen
und Ausgaben der provinzialständischcn Verwaltung pro 187<! nebst zusätzliche,, Crediten für das
^'ahr t «?.">, >vie dieselbe,, iu der Anlage gedruckt vorliegen, genehmigen, und 2) den Verwaltungs-
rath ermächtigen, für den Fall, daß in, Jahre 1876 kein «audtag zur Etatberathung zusammen-
mtt, auch die Verwaltung des Jahres 187? auf Grund des jetzt neu festgestellten ordentlichen
"als von 1870 fortzuführen und für 187? die zweite uud letzte Rate des für den Ständehausbau
bewilligten Credites aus den bereite» Beständen der Verwaltung zn entnehmen und ;n dem Ban
5u verwenden.

Der l. Ausschuß tritt dem Antrage des Proviuzial-Verwaltuugsrathes bei und befürwortet
^1'seu Auuahmc durch deu Landtag.

Der Marsch all bringt den Antrag zur Abstiminuug und wird derselbe angenommen.
^ Nach einer kurzen Pause wird um 2 Uhr die Sitzung wieder eröffnet uud zur Nr. 4 der
^ngesorduuug übergegangen.

Referat des II. Ausschusses, betreffend deu Ständehausbau, insbcsouderc auch deu zu be- Ständehausbau.
"«tragenden Staatszuschuß hierzu.

Der Referent Abgeordneter Courth verliest den gedruckt vorliegeuden Bericht. ^^ ,
Der II. Ausschuß hat den Bericht und Antrag des Verwaltuugsrathes zu dem seinigcn

^>»acht und genehmigt eine von der gewählten Subeommission in, Entwürfe vorgelegte Petition an
^>e. Majestät den Kaiser und König und beantragt bei dem Landtage auch seinerseits den Bericht
>"wie die Petition genehmigen zu wollen.

Der Marsch all eröffnet die allgemeine Disenssion nud schließt dieselbe, da sich Niemand
iu«, Wort meldet.

Der Antrag des Ausschusses wird bei der Abstiminuug eiustimmig angenommen.
Der Referent, Abgeordneter Courth verliest hierauf die über diese,, Gegenstand an Se. »

Majestät den Kaiser und Köuig gerichtete Adresse, welche der 'II. Ausschuß vorberatheu halbe. "^ /,
Die Adresse wird bei dieser Abstimmuug genehmigt.

Es folgt das Referat des IV. Ausschusses, betreffend das Gesuch des Bürgermeisters Zuschuß zum Wege.
'°u Oberwesel in, Kreise St. Goar, Namens der Gemeinde Obrrwesel, um eiuen Zuschuß zum b>'» ""' Oberwcsel
'^irksstraßrnmäßigeu Ausbau des VerbiuduugswegcS von Oberwesel „ach Suumeru aus den Zins- "^ wimmern.
Überschüsse der Rheiuischen Provinzial-Hülfseasse.



42 >

Au Stelle des durch Unwohlsein verhinderten Referenten AbgeordnetenNl drin gen
erstattet der AbgeordneteMensch das Referat.

Der Ausschuß beantragt die Abweisung des Petenten, indem zu solchen Bauten Anschüsse
nicht bewilligt werden können.

Der Marsch all eröffnet hierüber die Discussion.
Der Abgeordnete Bremig erklärt in der Lage zu sein, über die GemeindeOberwesel

nähere Aufschlüsse geben zu tonnen und den Beweis zu liefern, daß die von dem Referenten hervor¬
gehobenen 50"/» Umlagen für die GemeindeObcrweselebenso drückend seien, wie mancher anderen
Gemeinde 100"/» Umlagen. Nachdemder Redner des Rähereu auf die Verhältnisse der Gemeinde
Oberwescl eingegangenist, bemerkt derselbe weiter, daß gesetzlich die Ziuöiibcrschüsse zur freien Ver¬
fügung des Provinzial-Landtages für Gcmcindezwecke gestellt seien und es tönuc der Ausschuß
nicht, sagen, daß zn solchen Bauten keine Zuschüsse bewilligt werben könnten. Die in drückenden
Verhältnissen sich bcfiudendc Gemeinde sei ohne Beihülfe nicht in der Lage, zu dem Umban der
Straße 10,000 Thlr. aufzubringen, nnd da es sich in dem vorliegendenFalle um einen gemein¬
nützigenZweck handle, zn dem die Zinsüberschttssenach den gesetzlichen Bestimmungenverwendet
werden sollen, so hoffe er, daß der Landtag, nm einigermaßender Petition gerecht zu werden, der
Gemeinde Oberwescl 0000 Mark aus den Zinsübcrschüssen der Provinzial-Hülfötassebewilligen werde.

Der Referent erwidert, es sei im Ausschüsse anerkannt worden, daß die Straße einen
Kostenaufwandvon 10,000 Thlru. erfordere,es fei aber auch zur festeu Regel geworden,nnr vor
schriftsmäßigausgebaute Straßen auf die Bezirksstraßcufoudszu übernehmcu.

Indem der Bürgermeister diesen Nachweis nicht geliefert habe, muffe er Namens des
Ansschusscs darauf autrageu, den Petenten abzuweisen.

Abgeordneter Bremig: Der Ausschuß scheine die Sache falsch aufgefaßt zu haben. Der
Bürgermeister der GemeindeObcrweselhätte keinen Antrag stellen können,einen Zuschuß aus dem
Bezirksstraßenfonds zn vcrlangcn, deshalb habe er beantragt, man möge der Gemeinde ans den
Zinsüberschüssender Provinziell - Hülfskasse eine Unterstützunggewähren. Man möge sich doch
vergegenwärtigen,daß es sich hier nm einen gemeinnützigen Zweck handle, in welchem Falle nach
den gesetzlichenBestimmungendie ZinsübcrschüsseVerwendung finden können uud sollen.

Abgeordnetervon Heister: Die beiden Gründe, auf die sich der AbgeordneteBremig
stütze, der gemeinnützige Zweck und die Armuth der Gemeinde tönuc er nicht anerkennen. Wenn
die Gemeinde den Bau der Straße übernommen habe, so sei es eine freie Verpflichtunggewesen,
die nicht unter den Begriff eines gemeinnützigen Zweckes falle, uud was die Armuth der Gemciude
anbelange', fo wolle er daran erinnern, wie oft der Proviuzial-Vcrwaltungsrath bei weit ärmeren
Gemeindennur dann einen Zuschußaus dem Landarmenfondsgegeben, wenn Umlagen über 120",»
von deu dirccten Steuer« gchobcuwurden. Er bitte, dem Antrage des Ausschusses beizustimmen.

Der Abgeordnete Ghmnich bemerkt, daß 50»/« Umlagen als eine sehr geringe Be¬
steuerung anzusehen seien und der Ansschuß habe mit Recht seinen Autrag ans die Thatsache
gcstützt, daß zu solchen Zweckenkein Geld von dem Provinzial-Landtage bewilligt werden könne.
Es seien nie Straßen übernommen worden, die nicht vorschriftsmäßigausgebaut waren und daher
tönue er dem Antrage des Ausschusses nur beitreten.

Der Abgeordnete Bremig erwidert, daß es sich nicht nm die Uebernahmeeiner Bezirks-
straße handle, sondern darum, ob eine Gemeinde sich in einer bedrängten Lage wegen des Ausbaues
einer Straße befinde, nnd ob zu einem gemeinnützigenZwecke Mittel in Anspruch geuommcu
werden. Der angefochtenegcmcinnützigcZweckescheine ihm aber außer allem Zweifel zu fein,
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